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§ 13 StudFG Begriff
 StudFG - Studienförderungsgesetz 1992

 Berücksichtigter Stand der Gesetzgebung: 21.07.2024

1. (1)Unter Studium ist eine auf Grund der einschlägigen Studienvorschriften durchgeführte Ausbildung an den im

§ 3 genannten Einrichtungen oder auch eine in den Studienvorschriften vorgeschriebene Kombination von

Studienrichtungen oder Fächern oder ein individuelles Studium (§ 55 UG) zu verstehen.

2. (2)Unter der vorgesehenen Studienzeit ist jene in Semestern oder Studienjahren definierte Zeitspanne zu

verstehen, die in den jeweiligen Studienvorschriften für die Absolvierung eines Studienabschnittes oder eines

Studiums festgelegt ist.
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